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Zusammenfassende Erklärung 

zur Änderung Nr. 21 des 
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Vorbemerkung "Zusammenfassende Erklärung gem. § 6 (5) BauGB" 

Nach § 6 (5) BauGB wird der Flächennutzungsplan (FNP) bzw. eine Änderung des FNP 
mit der Bekanntmachung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde rechtswirksam. 
Die vorliegende Änderung ist am 18.06.2011 rechtswirksam geworden. Der FNP-
Änderung ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen  

• über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden 

• und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird mit den folgenden Ausführungen genügt. 

1. Ziel der Änderung Nr. 21 des Flächennutzungsplanes 

Ziel der Flächennutzungsplan-Änderung ist die planungsrechtliche Voraussetzung für die 
Sicherung des bestehenden Gebäudes mit Ergänzungsfläche und der Grünfläche zwi-
schen Ahna und Schützenstraße zu schaffen.  

Die Darstellung im rechtsgültigen Flächennutzungsplan soll von „Wohnbauflächen“ in 
„Gemischte Bauflächen“ und Grünflächen“ geändert werden.  

Die Stadt Kassel stellt den Bebauungsplan Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer/Bleichwiesen“ 
auf.  

 

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Flächennutzungsplanänderung erfolgte nach dem vereinfachten Verfahren gemäß § 
13 BauGB, weswegen nach § 13 (3) BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen werden 
kann.  

Durch die Rücknahme der Bauflächen und der beabsichtigten Renaturierung der Ahna, 
erfährt das Gebiet zwischen Fulda und Schützenstraße aus gewässerökologischer und 
naturschutzfachlicher Sicht eine Aufwertung.  
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3. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung 

Von Seiten der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wurden keine Anregun-
gen und Hinweise zur Änderung des Flächennutzungsplans vorgetragen. 
 

4. Ergebnisse der geprüften alternativen Planungsmöglichkeiten und Be-
gründung für die Auswahl der Planvariante 

Planungsalternativen wurden bereits in der Vorphase geprüft.  
Der Standort erhält durch die Änderungen des FNP und der darauffolgenden Entwicklung 
der Bleichwiesen einen attraktiven Naherholungsbereich. Die im Plangebiet vorhandenen 
und denkmalgeschützten Wohnhäuser werden im Bestand gesichert. Da sich der Standort 
im Überschwemmungsgebiet befindet, würde eine zusätzliche Ausweisung von Bauflä-
chen den Vorgaben des Wasserhaushaltgesetzes widersprechen. Des Weiteren ist der 
Standort einer hohen Immissionsbelastung durch die Schützenstraße ausgesetzt, was 
ebenfalls gegen eine alternative Nutzung des Standorts spricht. 
 

5. Ergebnis der Abwägung 

Die Abwägung der Nutzung der potentiellen Vorteile eines Naherholungsbereichs gegen 
die an diesem Standort vorhandenen Lärmimmissionen und der Einhaltung der Vorgaben 
des Wasserhaushaltsgesetzes fiel zugunsten der Entwicklung des Naherholungsbereichs 
aus. 
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